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I. 
 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
 
 
���� Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 
 für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeiträge) 
 
Aufgrund des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 27.06.1991 
(GVBl. S. 200) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 1999 (GVBl. I S. 231), zuletzt 
geändert am 17.12.2003 (GVBl. I S. 295) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide 
(Mark) in ihrer Sitzung am 17.03.2004 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen 

Straßen, Wegen und Plätzen (Anlagen) und als Gegenleistung für die dadurch den Eigentümern, 
Erbbauberechtigten und Nutzern nach dem § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes der 
erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile, erhebt die Gemeinde 
Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der 
Anlagen. 

 
 

§ 2 
Umfang und Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für 
 

1. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkosten)  der  für  die  Herstellung,  Erweiterung  oder 
 Verbesserung der Anlage benötigten Grundflächen; dazu gehören auch der Wert, der hierfür 
 von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten eigenen Grundstücken; maßgebend 
 ist der Wert im Zeitpunkt des Beginns der Durchführung (Baubeginn), 

 
2. die Inanspruchnahme Dritter mit Planung und Bauleitung sowie Verwaltungskosten, die 
 ausschließlich der Maßnahme zuzurechnen sind, 

 
3. die Freilegung der Flächen, 

 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der Fahrbahnen mit Unterbau und 
 Decke sowie die notwendigen Erhöhungen und Vertiefungen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von a) Rinnen und Randsteinen,  
 b) Radwegen, c) Gehwegen, d) gemeinsamen Geh- und Radwegen,  
 e) Beleuchtungseinrichtungen, f) Entwässerungseinrichtungen für die 
 Oberflächenentwässerung der Anlagen, g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,  
 h) Parkstreifen, i) unselbständige Grünanlagen und Plätzen mit Ausnahme  
 von Kinderspielplätzen, 
 
6. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Gehwegen in eine Fußgängerstraße. 

 
(2) Zum Ersatz des Aufwandes für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den 

Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, 
Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, werden keine Beiträge erhoben. Die 
Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind nur insoweit 
beitragsfähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien Strecken. 
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§ 3 
Anteil der Gemeinde am Aufwand 

 
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die 

Allgemeinheit (Anteil der Gemeinde nach Abs. 3) entfällt. 
 
(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anrechenbaren Durchschnittsbreiten, so trägt die 

Gemeinde den durch die Überschreitung verursachten Mehraufwand allein. 
 
(3) Die anrechenbaren Durchschnittsbreiten und der Anteil der Gemeinde an dem Aufwand für die 

anrechenbaren Durchschnittsbreiten nach Abs. 1 Satz 2 werden wie folgt festgesetzt: 
 

 Straßenart anrechenbare Anteil der 
 Breiten Gemeinde 
 (ca - Maße) 
 _____________________________________________________________________ 

 1 2 3 

 _____________________________________________________________________ 
 
 1. Anliegerstraßen 
 a) Fahrbahn bis 5,50 m 25 v.H. 
 b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen bis 1,70 m 25 v.H. 
 c) Parkstreifen bis 2,00 m 20 v.H. 
 d) Gehweg  bis 2,50 m 20 v.H. 
 e) kombinierter Geh-/Radweg bis 3,00 m 25 v.H. 
 f) Beleuchtung und Oberflächen- 
    entwässerung ------------- 25 v.H. 
 g) unselbständige Grünanlagen 
     und Plätze ------------- 20 v.H. 
 
 2. Erschließungsstraßen 
 a) Fahrbahn bis 6,50 m 50 v.H. 
 b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen bis 1,70 m 50 v.H. 
 c) Parkstreifen bis 2,50 m 40 v.H. 
 d) Gehweg  bis 2,50 m 40 v.H. 
 e) kombinierter Geh-/Radweg bis 3,00 m 45 v.H. 
 f) Beleuchtung und Oberflächen- 
    entwässerung ------------- 50 v.H. 
 g) unselbständige Grünanlagen 
    und Plätze ------------- 40 v.H. 
 
 3. Durchgangsstraßen 
 a) Fahrbahn bis 8,50 m 90 v.H. 
 b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen bis 1,70 m 90 v.H. 
 c) Parkstreifen bis 2,00 m 40 v.H. 
 d) Gehweg  bis 2,50 m 40 v.H. 
 e) kombinierter Geh-/Radweg bis 3,00 m 65 v.H. 
 f) Beleuchtung und Oberflächen- 
    entwässerung ------------- 90 v.H. 
 g) unselbständige Grünanlagen 
     und Plätze ------------- 40 v.H. 

 
Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen, erhöht sich die anrechenbare Breite der 
Fahrbahn um die errechnete Breite des oder der fehlenden Parkstreifen (zur Gesamtbreite der 
Fahrbahn), falls und soweit auf der Straße eine Parkmöglichkeit geboten werden soll. 
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(4) im Sinne des Absatzes 3 gelten als  
 

a) Anliegerstraßen: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch private 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, 

 
b) Erschließungsstraßen: 

Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von 
Baugebieten oder innerhalb von in Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie 
nicht Durchgangsstraßen nach Buchstabe c) sind, 

 
c) Durchgangsstraßen: 

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraße mit Ausnahme 
der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
liegen. 

 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten für öffentliche Plätze entsprechend. 

 
(5) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf mehrere Straßenteile, für die sich nach Abs. 3 

unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile der Gemeinde ergeben, so 
sind die Straßenabschnitte gesondert abzurechnen. 

 
(6) Für Anlagen, für die die in Abs. 3 festgesetzten anrechenbaren Breiten oder Anteile der 

Beitragspflicht offensichtlich nicht zutreffen, bestimmt die Gemeindevertretung durch Satzung 
etwas anderes. 

 
(7) Der Gemeinde wird der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 

sowie die Kosten für die Unterhaltung einer Grundstückszufahrt zu den dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen in der tatsächlichen geleisteten Höhe ersetzt. 
Wird eine Überfahrt über einen Geh- oder Radweg aufwendiger hergestellt, erneuert oder 
verändert als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis für einen solchen Geh- oder Radweg 
entspricht, werden die Mehrkosten für den Bau und die Unterhaltung von den Ersatzpflichtigen 
getragen. 

 
(8) Bei Eckgrundstücken und mehrfach erschlossenen Grundstücken wird der sich ergebende 

Beitrag für eine Teilfläche von 625 m² nur zu zwei Dritteln, die Restfläche wird mit 3/3 des 
Beitrages erhoben. Gewerblich genutzte Grundstücke sind von dieser Vergünstigung 
ausgeschlossen. 

 
 

§ 4 
Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
A Beitragspflichtiges Grundstück 
 

(1) Der umlagefähige Aufwand wird auf die Grundstücke (ggf. auch Hinterliegergrundstücke) 
verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen 
Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige 
Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der 
Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den Abschnitten B und C maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach Abschnitt B. 
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(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Flächen im 
Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen 
oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mir ihr verbunden 
sind, die Flächen zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m 
zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Flächen zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall 
von Nr. 4 b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
(4) Bei berücksichtungsfähigen Grundstücken, die  

 
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. 

Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Dauerkleingärten, Zelt-, Campingplätze) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteile so genutzt werden, 

 

oder 
 

2. im Außenbereich nach § 35 BauGB liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen 
in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche 
Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks 
zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfaßt wird. 

 
B Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke nach §§ 30 und 34 BauGB (Baugrundstücke) 
 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich 
und/oder gewerblich genutzt bzw. nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse 
bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoß alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoß i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich und industriell genutzten 
Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoß 
gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoß 1,0 und erhöht sich je weiteres 

Vollgeschoß um 0,25. 
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(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in Abschnitt A Abs. 3 bestimmten 
Flächen - bei Grundstücken, 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abschnitt A 

Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  
 

b) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoß je Nutzungsebene, 

 
c) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 

die Zahl von einem Vollgeschoß, 
 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bis c) oder die Höhe der baulichen 
Anlagen überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse; 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abschnitt A Abs. 3 Nr. 4), wenn sie 
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
mindestens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse, 

 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse, 
 

c) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoß je Nutzungsebene. 

 
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht, 

 
1. wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes 
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung 
ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für 
freie Berufe) genutzt wird, mit dem Faktor 
......................................................................................................................................1,5 
(Gewerblich genutzt sind auch Grundstücke, auf denen eine (gewerbliche) Tätigkeit 
ausgeübt wird, die typischerweise auf einen Besucher- bzw. Lieferverkehr abstellt und 
deshalb eine intensivere Inanspruchnahme einer Anbaustraße verursacht.), 

 
2. wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes nach § 7 BauNVO, 
Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO, Industriegebietes nach § 9 BauNVO oder 
Sondergebietes nach §§ 10 und 11 BauNVO liegt, mit dem Faktor 
......................................................................................................................................2,0 

 
C Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 

(1) Für die Flächen nach Abschnitt A Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht bauliche oder 
gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden: 
z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Dauerkleingärten ..............................................0,5 
z.B. Campingplätze .......................................................................................................1,0 
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2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

 

aa) Waldbestand oder Wasserfläche ...........................................................0,01 
 

ab) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland ................................0,02 
 

ac) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau u.a.) .........................................1,0 
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
genutzt werden 
z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Dauerkleingärten ...................................0,5 
z.B. Campingplätze ............................................................................................1,0 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaftliche 

Nebengebäude (z.B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Fläche zwischen der Straßenanlage und einer im Abstand 
von 50 m parallel zu ihr verläuft, ergibt 
……………….......................................................................................................1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoß. 

 
(2) Die Bestimmung der Vollgeschosse richtet sich nach Abschnitt B Abs. 1. 

 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 

Erbbauberechtigte. 
 
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. 

Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen 
Rechts. Die Beitragspflicht entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des 
Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des 
Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt 
und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz 
statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; anderenfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 

 
(4) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
 

§ 6 
Kostenspaltung 

 
Der Beitrag kann für  

 

1. die Fahrbahn, 2. die Gehwege, 3. die Parkstreifen, 4. die Beleuchtungsanlagen,  
5. die Entwässerungsanlagen, 6. die Radwege, 7. die unselbständigen Grünanlagen und 
Plätze, 8. die kombinierten Geh-/Radwege 

 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die sachliche 
Entstehungsvoraussetzung je nach Teilanlage gegeben ist. 
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§ 7 
Vorausleistung 

 
Die Gemeinde kann Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtlichen endgültigen 
Beitragsschuld verlangen, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 

§ 8 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird 1 Monat nach dem Zugang des Beitragsbescheides fällig. 

 
 

§ 9 
Ablösung eines Straßenbaubeitrages 

 
Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemißt sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Ausbaubeitrages. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Grünheide (Mark), den 18.03.2004 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 5 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
wird die vorstehende Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für 
straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeiträge) öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenbaubeiträge) wurde gemäß § 5 Absatz 3 Gemeindeordnung (GO) der Kommunal-
aufsichtsbehörde angezeigt. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gemäß § 5 Absatz 4 der Gemeindeordnung (GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

- die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt- 
 gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluß der Gemeindevertretung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Grünheide (Mark) vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Grünheide (Mark), den 18.03.2004 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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���� Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
 in der Gemeinde Grünheide (Mark)  
 
 
Auf Grund des § 5 Abs. 1 und des § 35 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 22.03.2004 (GVBl. I S. 59, 66) sowie der §§ 1, 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 27.06.1991 (GVBl. S. 200), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Zweiten Gesetzes zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen 
Aufgaben vom 17.12.2003 (GVBl. I S. 294, 295) hat die Gemeindevertretung Grünheide (Mark) auf 
Ihrer Sitzung am 15.09.2004 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde Grünheide (Mark) erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 

 
 

§ 2 
Steuerpflichtiger und Steuergegenstand 

 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. Inhaber der 

Zweitwohnung ist derjenige, dem die Verfügungsbefugnis als Eigentümer, Wohnungsmieter oder 
als sonstigem Dauernutzungsberechtigtem zusteht. Wohnungsinhaber ist auch derjenige, dem 
eine Wohnung zur unentgeltlichen Nutzung überlassen worden ist. 

 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des 

eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des persönlichen Lebensbedarfs eines Angehörigen 
innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwecken. Hierzu zählen auch 
Wochenendhäuser, Bungalows und ähnliches, wenn sie zumindest zum vorübergehenden 
Wohnen geeignet sind. Sie gelten als geeignet, wenn sie über mindestens 23 m² Wohnfläche 
sowie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in vertretbarer Nähe, Strom- oder 
vergleichbare Energieversorgung und mindestens ein Fenster verfügen. Für die Ermittlung der 
maßgeblichen Wohnfläche ist die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV) vom 
25.11.2003 (BGBl. I 2003, 2346) in der jeweils gültigen Fassung heranzuziehen. 
Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, daß ihr Inhaber sie 
zeitweilig zu einem anderen Zweck nutzt. 

 
(3) Nicht der Steuer unterfallen 
 

a) Gartenlauben i. S. des § 3 Abs. 2 und § 20 a des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) vom 
28.2.1994 (BGBl. I S. 210) in der jeweils gültigen Fassung. Dies gilt nicht für Gartenlauben 
nach § 20 a S.1 Nr. 8 BKleinG, deren Inhaber vor dem 3.10.1990 eine Erlaubnis zur 
dauernden Nutzung der Laube zu  Wohnzwecken erteilt wurde. 

b) Zweitwohnungen, die nachweislich ganz überwiegend zum Zwecke der Einkommenserzielung 
(Geld- oder Vermögensanlage) gehalten werden. Eine ganz überwiegende Haltung zur 
Einkommenserzielung liegt vor, wenn die Zweitwohnung unter solchen objektiven 
Gesamtumständen innegehabt wird, die erkennen lassen, dass eine Eigennutzung der 
Zweitwohnung durch den Inhaber oder dessen Angehörige nur für einen Zeitraum von weniger 
als drei Monaten im Kalenderjahr vorgesehen ist. 

 
(4) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie 

Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Steuerschuld wird nach der Jahreskaltmiete berechnet. 

 
(2) Jahreskaltmiete im Sinne dieser Satzung ist das Entgelt, das der Steuerpflichtige als Mieter 

(Pächter) für die Benutzung der Wohnung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach dem 
Stand zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr zu entrichten hat.  

 
(3)  Statt des Betrages nach Abs. 1 gilt als Jahreskaltmiete für solche Wohnungen, die 

eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch oder unentgeltlich überlassen sind, 
die übliche Miete. Die übliche Miete wird in Anlehnung an die Jahreskaltmiete geschätzt, die 
für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. Ist die 
Jahreskaltmiete für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung nicht zu 
ermitteln, wird die übliche Miete gem. § 12 KAG i. V. mit § 162 (1) der Abgabenordnung (AO 
1977) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 1.10.2002 (BGBl. I S. 3866) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3022) auf andere sachgerechte Art geschätzt. 

 
(4) Für eine Wohnflächenberechnung ist die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

(WoFlV) vom 25.11.2003 (BGBl. I 2003, 2346) in der jeweils gültigen Fassung entsprechend 
anzuwenden. 

 
 

§ 4 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt 10 v. H. der Jahreskaltmiete nach § 3. 

 
 

§ 5 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. Besteht 

die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres ist Besteuerungszeitraum der Teil 
des Kalenderjahres, in dem die Steuerpflicht besteht.  

 
(2) Die Steuerpflicht für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar des Jahres, für das die Steuer 

festzusetzen ist.  Wird eine Wohnung erst nach dem 1. Januar in Besitz genommen, so entsteht 
die Steuerpflicht am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die 

Zweitwohnung aufgibt oder die Voraussetzungen für die Annahme einer Zweitwohnung entfallen. 
 
(4) Die Steuer ist jeweils mit einem Viertel des Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 

und 15. November fällig. 
 
 

§ 6 
Anzeigepflicht 

 
Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat dies der Gemeinde Grünheide (Mark) 
innerhalb von zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Wer bei Inkrafttreten dieser 
Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat dies der Gemeinde Grünheide (Mark) innerhalb von 
zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen. 
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§ 7 
Mitteilungspflichten 

 
(1) Die in § 2 Abs. 1 und 4 genannten Personen sind verpflichtet, der Gemeinde Grünheide (Mark) 

bis zum 15. Dezember jeden Jahres schriftlich oder zur Niederschrift Veränderungen  
 

a) im Hinblick darauf, ob die der Zweitwohnungssteuer unterliegende Wohnung eigengenutzt, 
ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch oder unentgeltlich überlassen wurde, 

 
b) der Jahreskaltmiete für die Wohnung, die der Zweitwohnungssteuer unterliegt 

 
mitzuteilen. 

 
(2) Die in § 2 Abs. 1 und 4 genannten Personen sind zur Angabe der Wohnfläche und Ausstattung 

der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nach Aufforderung durch die Gemeinde 
Grünheide (Mark) verpflichtet. 

 
 

§ 8 
Mitwirkungspflichten des Grundstücks- oder Wohnungseigentümers 

 
Führt die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten (die in § 2 Abs. 1 und 4 genannten 
Personen) nicht zum Ziel oder verspricht keinen Erfolg, hat jeder Eigentümer oder Vermieter des 
Grundstücks, auf dem sich die der Steuer unterliegende Zweitwohnung befindet, auf Verlangen 
der Gemeinde Grünheide (Mark) die zur Steuererhebung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) entgegen § 6 die Inbesitznahme, das Aufgeben oder das Innehaben einer Zweitwohnung nicht 
oder nicht fristgemäß anzeigt; 

b) entgegen § 7 Abs. 1 Veränderungen nicht oder nicht fristgemäß mitteilt; 
c) entgegen § 7 Abs. 2 nach Aufforderung Angaben der Wohnfläche und Ausstattung der der 

Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nicht oder nicht vollständig macht; 
d) entgegen § 8 Auskünfte nicht oder nicht vollständig erteilt. 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 1 können mit einem Bußgeld nach den gesetzlichen 

Vorschriften geahndet werden. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde 
Grünheide (Mark) im Amt Grünheide (Mark) vom 20.03.2000, die Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Kagel im Amt Grünheide (Mark) vom 29.03.2000 
sowie die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Kienbaum im 
Amt Grünheide (Mark) vom 23.05.2000 außer Kraft. 

 
Grünheide (Mark), den 24.09.2004 

 

 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 5 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
wird die vorstehende Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Grünheide (Mark) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 5 
Absatz 4 der Gemeindeordnung (GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

- die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt- 
 gemacht worden, 
 

- der Bürgermeister hat den Beschluss der Gemeindevertretung vorher beanstandet oder 
 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Grünheide (Mark) vorher gerügt und 
 dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Grünheide (Mark), den 24.09.2004 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
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���� 1. Nachtragssatzung  
 für die Gemeinde Grünheide (Mark) für das Haushaltsjahr 2007 
 
 
Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg erläßt die Gemeindevertretung 
Grünheide (Mark) folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2007: 
 
 

§ 1 
 
 
Mit dem Nachtragshaushalt werden von bisher um auf nunmehr 
     
1. im Verwaltungshaushalt    
    
 die Einnahmen 9.787.400 EUR 1.383.600 EUR 11.171.000 EUR 
     
 die Ausgaben 9.787.400 EUR 1.383.600 EUR 11.171.000 EUR 
    
 und    
    
    
2. im Vermögenshaushalt    
    
 die Einnahmen 6.865.700 EUR 1.243.600 EUR 8.109.300 EUR 
     
 die Ausgaben 6.865.700 EUR 1.243.600 EUR 8.109.300 EUR 
    
 erhöht.    

 
 

§ 2 
 

 von bisher um auf nunmehr  
Der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen wird 

 
0 EUR 

 
150.000 EUR 

 
150.000 EUR 

    
erhöht.    
 

 
Alle weiteren Festlegungen der Haushaltssatzung vom 21.03.2007 bleiben unverändert. 
 
 
Beschluss-Nr.: 55/05/07 
 
Grünheide (Mark), den 26.09.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel)  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 78 Absatz 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) 
wird die vorstehende 1. Nachtragssatzung für die Gemeinde Grünheide (Mark) für das 
Haushaltsjahr 2007 hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die 1. Nachtragssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 
Die 1. Nachtragssatzung mit den Anlagen kann in der Kämmerei der Gemeinde Grünheide (Mark), 
Am Marktplatz 1, 15537 Grünheide (Mark) zu den Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Grünheide (Mark), den 26.09.2007 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende Teil A.  Bekanntmachungen - amtlicher Teil - 
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II. 
 
Serviceinformationen 
 
 
���� Informationen des Finanzamtes Fürstenwalde/MdF Brandenburg 
 zur steuerlichen Förderung von Diesel-PKW mit Russpartikelfiltern 
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���� Information des Landkreises Oder-Spree – Straßenverkehrsamt 
 Organisatorische Veränderungen und bauliche Maßnahmen 
 zur Verbesserung der Kundenabfertigung und Verringerung der Wartezeiten 
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���� Hinweis auf die Veröffentlichung von Satzungen und sonstigen 
 Bekanntmachungen des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 
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 Sprechzeiten der Gemeinde Grünheide (Mark) 

 
 Montag - kein Sprechtag - 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch - kein Sprechtag - 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 15.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

 Sprechzeiten der Wohnungsverwaltung 

 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
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